
 
 

Gebührentarif für Kehrichtgrundgebühr  
 
 
Der Gemeinderat Untereggen erlässt gestützt auf Art. 22 und 23 Abs. 2 des Reglements 
über die Abfallentsorgung folgenden Gebührentarif: 
 
 
Grundgebühr Art. 1 Die jährliche Grundgebühr pro Wohneinheit und Betrieb  

beträgt Fr. 20.— pro Haushalt. 
 
Vollzugsbeginn Art. 2 Der Gebührentarif wird ab 1. Januar 2008 angewendet. 
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